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FAMILIENAUFNAHMEFORMULAR 
 

Mandant 

Vorname  

Nachname  

Geburtsname  

Geburtsdatum, -ort  

Staatsangehörigkeit  

Straße, Nr.  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

Fax  

E-Mail-Adresse  

Wünschen Sie eine 

andere Postanschrift für 

die Kommunikation?  

Bitte übersenden Sie mir die Korrespondenzpost per 

 E-Mail  Post  E-Mail und Post 

Notwendige Dokumente Vollmacht mit Widerrufsbelehrung 

 

Gegner/Ehe- bzw. Lebenspartner 

Vorname  

Nachname  

Geburtsname  

Geburtsdatum, -ort  

Staatsangehörigkeit  

Straße, Nr.  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

Fax  

E-Mail-Adresse  

 

Angaben zur Ehe 

Datum der Eheschließung  

Standesamt/Ort  

Heiratsnummer  

Letzter gemeinsamer Wohnsitz  

Ist schon ein Verfahren bei einem 

Gericht anhängig? 
 

Notwendige Dokumente Heiratsurkunde/Abschrift aus Familienstammbuch 
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Angaben zur Trennung 

Seit wann leben Sie getrennt?  

Wie erfolgte die Trennung?  innerhalb der gemeinsamen Wohnung 

  durch Auszug des Ehemannes 

  durch Auszug der Ehefrau 

Weitere Angaben zur Trennung  

 

Persönliche Verhältnisse/Einkommensverhältnisse 

Mtl. Nettoeinkommen Ehemann  

Mtl. Nettoeinkommen Ehefrau  

Immobilienwert  

Kapitalvermögen  

Lebensversicherung  

Sonstiges Vermögen  

Schulden/Verbindlichkeiten  

 

Angaben zu Kindern 

Gemeinsame minderjährige Kinder  

Name, Geburtsdatum, Aufenthalt  

  

  

Nichteheliche minderjährige Kinder  

Name, Geburtsdatum, Aufenthalt  

  

  

Notwendige Dokumente Geburtsurkunden gemeinsamer minderjähriger Kinder 

 

Weitere Regelungen 

 nicht erforderlich erforderlich bereits getroffen wünsche Beratung 

Sorgerecht     

Umgangsrecht     

Kindesunterhalt     

Hausrat     

Ehewohnung     

Gemeinsamer Mietvertrag     

Ehegattenunterhalt     

Zugewinn     

Vermögensauseinandersetzung     
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Versorgungsausgleich 

Ist der Versorgungsausgleich durch notariellen Kaufvertrag ausgeschlossen? 

 Ja  Nein 

Soll auf den Versorgungsausgleich verzichtet werden? 

 Ja  Nein 

Hinweis: Bei einer Ehedauer von weniger als 3 Jahren einschließlich Trennungszeit (gerechnet vom 

Hochzeitstag bis zum Scheidungsantrag) erfolgt die Durchführung des Versorgungsausgleichs nur auf 

Antrag. Soll ein Antrag gestellt werden? 

 Ja  Nein 

Ich wünsche eine Beratung 

 Ja  Nein 

Ich habe noch Rückfragen 

 Ja  Nein 

Notwendige Dokumente Notarieller Ehevertrag oder Scheidungsfolgenvereinbarung 

 

Mandatserteilung 

Auftrag wird erteilt für 

 Vertretung im Scheidungsverfahren  Außergerichtliche Vertretung 

 

Beigefügte Dokumente 

 unterzeichnete Vollmacht mit Widerrufsbelehrung 

 Heiratsurkunde/Abschrift aus Familienstammbuch 

 Geburtsurkunden minderjähriger Kinder 

 Notarieller Ehevertrag oder Scheidungsfolgenvereinbarung 

  

  

 

Alle Ihre Angaben sind streng vertraulich und unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht. 

 

Hinweis gemäß § 33 BDSG: Die Daten werde elektronisch gespeichert. 

 

 

___________________, den _______________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

  Unterschrift  
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Gesonderter Hinweis und Belehrung nach § 49b BRAO 

 

Ich/wir bestätige(n), dass Rechtsanwältin Anett Wetterney-Richter vor der Auftragserteilung 

darauf hingewiesen hat, dass die Gebühren für die Beauftragung nicht nach Zeitaufwand, 

sondern nach dem Gegenstandswert der Angelegenheit berechnet werden und dass die 

Höhe der Gebühren im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz festgelegt sind. Frau 

Rechtsanwältin Anett Wetterney-Richter hat uns/mich auch darauf hingewiesen, dass - 

anstelle der Abrechnung gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - der Abschluss einer 

Vergütungsvereinbarung möglich ist. 

 

Hinweis in eigener Sache 

 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

ich weise Sie darauf hin, dass eine Beauftragung unserer Kanzlei Kosten auslöst. Dieses gilt 

ebenso für das vorliegende (Erst-)Beratungsgespräch, welches bis zu maximal 190,00 EUR 

netto (für Verbraucher) kosten kann. 

 

Bitte sprechen Sie mich zu Beginn unseres Gespräches ggf. auf diese Kosten an, vor allem 

im Hinblick auf die Höhe, da dieses vom Einzelfall abhängig ist. Nur Ihr Anwalt kann Ihnen 

verbindliche Auskunft zu den Kosten des (Erst-)Beratungsgespräches geben. 

 

Hinweis zur Deckungszusage Rechtsschutzversicherung 

 

Sofern wir für Sie die Deckungszusage bei der Rechtsschutzversicherung abfragen, weisen 

wir bereits jetzt darauf hin, dass Sie persönlich für die entstehenden Anwaltskosten 

bezüglich der Bearbeitung des Mandates haften, falls die Rechtsschutzversicherung die 

Deckung ablehnt.  

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Rechtsschutzversicherung unter Umständen Fahrtkosten 

ablehnt, wenn Sie einen Anwalt Ihrer Wahl beauftragen, der seinen Wohnsitz nicht an Ihrem 

Wohnort bzw. dem Gerichtstand hat.  

 

 

____________________, den _______________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

  Unterschrift  


	

